
 

 

Information zur Anhörung 

Gegenstand der 
Anhörung: 

Entwurf EBK-RS 07/xxx Delegation von Aufgaben durch die 
Fondsleitung und die SICAV 

Das geltende EBK-RS 96/5 Juristische und personelle Trennung 
von Fondsleitung und Depotbank, Delegation von Anlageentschei-
den und Teilaufgaben muss insbesondere aufgrund des erweiterten 
Geltungsbereiches des Kollektivanlagengesetzes vollständig über-
arbeitet werden. Da in Art. 44 und 45 KKV Bestimmungen zur Orga-
nisation und Unabhängigkeit der Fondsleitung aus dem EBK-RS 
96/5 übernommen wurden, kann sich das neue EBK-RS auf die De-
legation durch Fondsleitung und SICAV beschränken. Die bewährte 
Praxis der EBK soll im Wesentlichen übernommen und wo möglich 
liberalisiert werden. 

Die Bankenkommission hat beschlossen, den Revisionsentwurf des 
Rundschreibens EBK-RS 07/xxx in Anhörung zu geben. 

Einladung zur 
Stellungnahme: 

Interessenten sind eingeladen, zum Entwruf des Rundschreibens 
EBK-RS 07/xxx Stellung zu nehmen.  

Eingabefrist: 10. August 2007 

Adresse für Stel-
lungnahmen: 

Sekretariat der Eidg. Bankenkommission 
Dr. Felix L. Stotz 
Schwanengasse 12 
Postfach 
CH-3001 Bern 

oder 

felix.stotz@ebk.admin.ch 

Für Rückfragen: Dr. Felix L. Stotz 
Tel. +41 31 322 69 19 
felix.stotz@ebk.admin.ch 
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